
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Anordnung 
zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern 

 im gesamten Gemeindegebiet 
der Gemeinde Großenkneten 

 
 

in der Fassung vom 7. Dezember 2007 
 
 
 
 

 
Gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) ordne 
ich Folgendes an: 
 
Im gesamten Gebiet der Gemeinde Großenkneten ist in einem Umkreis von 200 m zu stroh- 
und reetgedeckten Häusern und Gebäuden das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der 
Klasse II untersagt. 
 
Verstöße gegen diese Anordnung können gemäß § 46 Nr. 9 der 1. SprengV mit einer Geld-
buße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. 
 
Gegen die Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage beim Verwaltungsgericht  
Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
 
 
 
 
 
 
Volker Bernasko 
 
 


